
Was müssen Sie bei der elektronischen Archivierung 
von Dokumenten beachten? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

viele Dokumente wie z.B. Rechnungen und Geschäftskorrespondenz werden heutzutage per E-Mail verschickt 
und empfangen. Oftmals handelt es sich um Unterlagen mit Relevanz für die Buchführung, die ab 2025 nur 
noch acht Jahre lang aufbewahrt werden müssen. Dabei ist die Art der Aufbewahrung entscheidend dafür, ob 
das Finanzamt diese Unterlagen überhaupt anerkennt. Die Grundregel: Elektronisch empfangene Belege 
müssen auch in elektronischer Form archiviert werden. 

Allerdings ist die einfache Ablage eines elektronischen Belegs in einem Dateiordner nicht ausreichend. Der 
Beleg muss vielmehr in einen Index aufgenommen werden und die Unveränderbarkeit bzw. die Dokumentation 
nachträglicher Änderungen muss sichergestellt sein. 

Papierbelege hingegen können grundsätzlich auch elektronisch gespeichert und danach vernichtet werden. 
Hierzu müssen jedoch die Regeln zum „ersetzenden Scannen“ genau eingehalten werden. Kapazitäten für die 
herkömmliche Papierarchivierung sind in Unternehmen oft so knapp, dass zusätzliche Räume für das Archiv 
angemietet werden müssen. Das „ersetzende Scannen“ kann hier entlasten. 

 

Unsere Infografik auf der nächsten Seite gibt Ihnen einen Überblick über die Grundregeln 
der elektronischen Archivierung, um Risiken und auch Chancen rechtzeitig zu erkennen. Für 
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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